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Benutzungsordnung für das Eltern-Kind-Zimmer an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 

 
1. Nutzungszweck 

 
Das Eltern-Kind-Zimmer steht allen Studierenden, Beschäftigten und Gästen der Filmuniversität 
Babelsberg KONRAD WOLF mit Kindern zur Verfügung. Der Raum dient der Versorgung und 
Beaufsichtigung von Kindern sowie als Rückzugsort. 

 
2. Verhalten im Eltern-Kind-Zimmer 

 
• Nutzende tragen Sorge für die pflegliche Behandlung von Einrichtung und Ausstattung. 
• Es dürfen keine Gegenstände aus dem Eltern-Kind-Zimmer entfernt werden. 
• Die Aufsichtspflicht für das zu betreuende Kind obliegt dem anwesenden Erziehungsberechtigten. 
• Bitte betreten Sie den Teppich ohne Straßenschuhe. 
• Das Zimmer ist nach der Benutzung wieder aufzuräumen und sauber zu verlassen. Bei Verlassen des 

Zimmers ist das Licht auszuschalten, die Fenster und die Tür zu schließen, sodass Unbefugte nicht 
eintreten können 

• Bei Verunreinigung des Bettlakens und/oder der Decken bzw. weiteren Bezügen, sind diese zu 
wechseln und zu reinigen. 

• Bitte melden Sie Schäden an das Familienbüro oder den Empfang. 
 
3. Einschränkung und Ausschluss der Nutzung 

 
Für die Nutzung und Ausstattung des Eltern-Kind-Zimmers besteht kein Rechtsanspruch. Die Betreuung 
eines Kindes mit ansteckender Krankheit (z.B.: Windpocken, Mumps, Masern, Läuse, usw.) im Eltern-
Kind- Zimmer ist ausgeschlossen. Dies gilt auch bei stark fiebrigen Kindern. Bei Verstoß gegen die 
Nutzungsregeln können Personen von der Nutzung des Eltern-Kind-Zimmers ausgeschlossen werden. 
Darüber hinaus darf das Eltern-Kind-Zimmer nicht als Lernraum, ohne dabei Kinder zu beaufsichtigen, 
genutzt werden. 
 
4. Haftung 

 
Für zur Verfügung gestellte Gegenstände (z.B. Spielzeug) übernimmt die Filmuniversität keine Haftung. 
Die Hochschule haftet nicht für Schäden, die auf eine Verletzung der Aufsichtspflicht zurückzuführen 
sind. Dies gilt auch für durch ein Kind verursachte Schäden an Einrichtung und Gegenständen, wenn die 
Aufsichtsperson ihre Aufsichtspflicht verletzt hat. Bei einer Verletzung dieser Ordnung behält sich die 
Filmuniversität die Geltendmachung von Schadenersatz vor. Die Nutzung des Eltern-Kind-Zimmers 
geschieht auf eigene Gefahr. 

 
5. Ansprechpartnerin 

 
Mandy Heinze – Familienbüro Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
 
Raum:  2426 

Tel.:   0331 6202-303 

E-Mail:  familie@filmuniversitaet.de  
 

Vielen Dank und viel Spaß.  

 
Potsdam, 26.06.2023 
Kanzler der Filmuniversität Babelsberg 
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